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Präambel 

Die Firma TPW CTinspect GmbH ist ein zertifiziertes und akkreditiertes Prüflaboratorium (DIN EN ISO/IEC 
17025:2018; D-PL-11209-01-00). Das Leistungsspektrum bezieht sich auf ZfP Prüfverfahren. 

1.  Allgemeines und Geltungsbereich 

1.1. Unsere Geschäftsbedingungen gelten für alle Leistungen aus Werkverträgen mit Kunden auf 
Durchführung zerstörungsfreier Werkstoffprüfungen im Sinne der Präambel. 

1.2. Diese Bedingungen gelten ausschließlich; entgegen stehende oder von unseren Geschäftsbedingungen 
abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an; es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich 
ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegen 
stehender oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden den 
geschlossenen Werkvertrag ohne gesonderten Vorbehalt ausführen. 

1.3. Unsere Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB. 

2.  Angebot - Angebotsunterlagen 

2.1. Ist der Auftrag, die Anfrage oder die Bestellung des Kunden als Angebot im Sinne des § 145 BGB zu 
qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 10 Werktagen annehmen. Die Annahmeerklärung erfolgt 
regelmäßig durch ein schriftliches Bestätigungsschreiben. 

2.2. Mündliche, fernmündliche oder schriftliche Anfragen oder Bestellungen des Kunden werden von uns 
im Regelfall mit einem schriftlichen Angebot beantwortet, an das wir 10 Werktage gebunden sind. Geht die 
Annahmeerklärung des Kunden später ein, bedarf es unserer ausdrücklichen Vertragsbestätigung; im 
Übrigen gilt die verspätete Annahmeerklärung des Kunden als neues Angebot. 

2.3. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- 
und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet 
sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 

3.  Preise, Rechnungen und Fälligkeit 

3.1. Sofern sich aus unserem Bestätigungs- oder Angebotsschreiben nichts anderes ergibt, gelten unsere 
Preise „ab unserem Geschäftssitz“ ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. Für 
die Rücknahme von Verpackungen gelten gesonderte Vereinbarungen. 

3.2. Die Umsatzsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; diese wird in gesetzlicher Höhe am Tag 
der Rechnungsstellung in der jeweiligen Rechnung gesondert ausgewiesen. 
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3.3. Sofern sich aus unserem Bestätigungs- oder Angebotsschreiben nichts anderes ergibt, sind unsere 
Rechnungen netto (ohne Abzug) innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Der Abzug 
von Skonto bedarf einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung. Es gelten die gesetzlichen Regeln 
betreffend die Folgen des Zahlungsverzuges. 

3.4. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der 
Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

3.5. Die Fälligkeit unserer Rechnungen ist im Falle der Hinzuziehung einer Abnahme- oder 
Klassifikationsgesellschaft auf Wunsch des Kunden (4.3.) nicht vom Abschluss dieser Leistung abhängig. 

3.6. Wir sind berechtigt, alle Forderungen aus der gesamten Geschäftsbeziehung sofort fällig zu stellen, 
wenn der Kunde mit dem Ausgleich einer Rechnung mehr als 1 Monat in Verzug gerät, diese Leistung auch 
nach Zugang einer schriftlichen Mahnung nicht innerhalb von 14 Tagen gezahlt hat und wir den Kunden auf 
die Folgen im Mahnschreiben hingewiesen haben. Unser Recht zur sofortigen Gesamtfälligstellung gilt nicht, 
wenn es sich nur um geringe oder unwesentliche Forderungen handelt. 

3.7. Statt der Fälligstellung sämtlicher Forderungen sind wir auch berechtigt, für noch ausstehende 
Leistungen angemessene Vorauszahlungen zu verlangen und für diese sowie für die rückständigen Zahlungen 
eine Nachfrist von weiteren 14 Tagen zu setzen. Wird auch diese Nachfrist vom Kunden ganz oder teilweise 
nicht eingehalten, sind wir berechtigt, von sämtlichen mit dem Kunden geschlossenen Verträgen 
zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Dies gilt nicht, wenn wir den Kunden 
hierauf nicht im Rahmen des Mahnschreibens gemäß 3.6. hingewiesen haben. Die Bestimmung in 3.6. Satz 2 
gilt entsprechend. 

4.  Vertragsinhalt 

4.1. Unsere Werkleistung beschränkt sich auf die sach- und fachgerechte technische Ausführung der 
Prüfung auf unseren Anlagen bzw. mit unseren Prüfern und Prüfinstrumenten auf der Grundlage gesetzlicher 
oder mit dem Kunden vereinbarter Normen. Die Gestellung von Strom, Wasser und Licht obliegt dem 
Kunden, sofern die Prüfung nicht am Ort unseres Firmensitzes erfolgt. 

4.2. Unsere Werkleistung beinhaltet nicht die Erteilung eines Prüfzeugnisses, die Erteilung eines 
Prüfattestes oder die Kennzeichnung der Prüfgegenstände mit dem Prüfstempel durch eine Abnahme- oder 
Klassifikationsgesellschaft. Hierzu zählt auch die Auswahl einer Abnahme- oder Klassifikationsgesellschaft 
und der Transport der Prüfgegenstände zu einer solchen. 

4.3. Sofern der Kunde die Hinzuziehung einer Abnahme- oder Klassifikationsgesellschaft wünscht, 
geschieht dies ausschließlich in seinem Namen und für seine Rechnung. 

4.4. Wirkt auf Wunsch des Kunden eine Abnahme- oder Klassifikationsgesellschaft mit, gehen hierdurch 
eintretende Verzögerungen zu Lasten des Kunden, sofern nicht wir die Verzögerungen zu vertreten haben. 



Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 

  
 

  3 / 5 

5.  Ort der Prüfung 

5.1. Soweit sich aus unserem Bestätigungs- oder Angebotsschreiben nicht ein anderes ergibt, hat der 
Kunde die Prüfgegenstände frei am Ort unseres Firmensitzes zur Verfügung zu stellen. 

5.2. Nach Abschluss der Prüfung am Ort unseres Firmensitzes und Mitteilung an den Kunden, sind wir nicht 
verpflichtet, Prüfgegenstände länger als 2 Wochen aufzubewahren; es sei denn, dass diese vom Kunden 
abgeholt oder die Rücksendung ausdrücklich gewünscht wird. Abholung und Rücksendung erfolgen auf 
Kosten und Gefahr des Kunden. Holt der Kunde die Prüfgegenstände nicht innerhalb von 2 Wochen nach 
Abschluss der Prüfung ab bzw. verlangt er innerhalb dieser Frist nicht die Rücksendung, erlischt unsere Pflicht 
zur Aufbewahrung. Wir sind dann auch berechtigt, die Prüfgegenstände auf Kosten des Kunden gegen 
Nachweis fachgerecht zu entsorgen oder zu verwerten. 

5.3. Bis zum Eingang der Prüfgegenstände bei uns trägt der Kunde die Gefahr des zufälligen Untergangs 
und der Verschlechterung. Im Übrigen gelten für die Gefahrtragung die Regelungen gemäß § 644 BGB. 

5.4. Soll der Prüfgegenstand auf Wunsch des Kunden an einen Dritten versandt werden, haften wir nicht 
für die Einhaltung von Lieferfristen des Kunden; es sei denn uns trifft ein Verschulden aus Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit. Für die Gefahrtragung gelten im Übrigen die Regelung gemäß § 644 Abs. 2 BGB. 

6.  Prüfungszeit 

6.1. Ist mit dem Kunden für die Dauer der Prüfung eine bestimmte Zeit vereinbart, setzt die Einhaltung 
dieser Frist die Abklärung aller technischen Fragen mit dem Kunden voraus; namentlich die Einhaltung der 
rechtzeitigen und ordnungsgemäßen Mitwirkungspflichten seitens des Kunden. Die Einrede des 
nichterfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

6.2. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft seine Mitwirkungspflichten, 
verlängert sich eine vereinbarte Frist zur Erbringung unserer Leistung um den Zeitraum, in dem sich der 
Kunde in Annahmeverzug befunden hat bzw. seinen Mitwirkungspflichten nicht nachgekommen ist. In 
diesem Fall sind wir auch berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden - einschließlich etwaiger 
nachgewiesener Mehraufwendungen - ersetzt zu verlangen. Im Übrigen bleiben weitergehende Ansprüche 
gegen Nachweis vorbehalten. 

6.3. Befindet sich der Kunde gemäß der Ziffern 3.6. oder 3.7. im Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, unsere 
Prüfungsleistungen bis zur Beendigung des Verzuges zurück zu halten. Die Bestimmungen in 6.1. und 6.2. 
gelten in diesem Fall entsprechend. 

6.4. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge einer von uns zu vertretenden 
Verzögerung der Kunde berechtigt geltend machen kann, dass sein Interesse an der weiteren 
Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist. Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern die 
Durchführung der Prüfung auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. 
Sofern die Verzögerung nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist 
unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
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Soweit eine von uns zu vertretende Verzögerung der Prüfung auf der schuldhaften Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht beruht, ist auch in diesem Fall die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt; dies gilt nicht, soweit uns Vorsatz zur Last 
zu legen ist. 

6.5. Verzögerungen im Sinne der Bestimmungen unter 6.4. sind von uns namentlich dann nicht zu 
vertreten, wenn diese auf höherer Gewalt, insbesondere Kriegen und Aufruhr, Bränden und sonstigen 
Naturkatastrophen oder Arbeitskämpfen, beruhen. 

7.  Gewährleistung und Verjährung 

7.1. Sollten wir unsere Prüfungsleistung mangelhaft erbringen, sind wir zunächst berechtigt, die Prüfung 
auf unsere Kosten zu wiederholen (Nacherfüllung). In diesem Fall sind wir verpflichtet, alle erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese 
nicht dadurch erhöhen, dass der Prüfgegenstand an einen anderen Ort als unseren Geschäftssitz bzw. den 
Ort der vorgenommenen Prüfung verbracht wurde. 

7.2. Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt, Minderung, 
Schadensersatz oder Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen, § 634 BGB. 

7.3. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend 
macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung 
anzulasten ist, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt. Vorstehende Regelung gilt ebenfalls, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht 
verletzen sollten. 

7.4. Soweit dem Kunden ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere Haftung 
auch im Rahmen von 7.2. auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens 
begrenzt. 

7.5. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt 
unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

7.6. Soweit nicht vorstehend etwas abweichendes geregelt ist, ist die Haftung ausgeschlossen. Die 
Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beträgt 12 Monate, beginnend ab Abnahme unserer 
Prüfleistung. Dies gilt nicht in Fällen des § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB oder wenn wir den Mangel arglistig 
verschwiegen haben. 
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8.  Gesamthaftung 

8.1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in 7. vorgesehen, ist - ohne Rücksicht auf die 
Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für 
Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder 
wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. 

8.2. Die Begrenzung nach Absatz 1 gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des 
Schadens - statt der Leistung - Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt. 

8.3. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch 
im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Prüfer, Angestellten, Arbeitnehmer, 
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

9.  Schlussbestimmungen 

9.1. Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch auch berechtigt, 
den Kunden an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 

9.2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

9.3. Sofern sich aus unserem Bestätigungs- oder Angebotsschreiben nichts anderes ergibt, ist unser 
Geschäftssitz auch Erfüllungsort. 

9.4. Sollten einzelne Bestimmungen unserer Geschäftsbedingungen und/oder des zugrunde liegenden 
Vertrages unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht. Die Parteien 
verpflichten sich, die unwirksame Regelung durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die der unwirksamen 
Regelung wirtschaftlich am nächsten kommt. 


